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Verordnung 
über die Anforderungen an die Energieeffizienz 
serienmässig hergestellter Anlagen, Fahrzeuge und Geräte 

(Energieeffizienzverordnung, EnEV)  
vom 1. November 2017 (Stand am 1. Juli 2021) 

 
Der Schweizerische Bundesrat, 

gestützt auf das Energiegesetz vom 30. September 20161 (EnG)  
und in Ausführung des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 19952 über die technischen 
Handelshemmnisse (THG), 

verordnet: 
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Anhang 2.7140 
(Art. 4 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1, 7 Abs. 1, 8 Abs. 1) 

Anforderungen an die Energieeffizienz und an das 
Inverkehrbringen und Abgeben von Motoren und 
Frequenzumrichtern 

1 Geltungsbereich 
1.1 Dieser Anhang gilt für Motoren und Frequenzumrichter gemäss Artikel 2 

Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1781141. 
1.2 Von den Anforderungen nach Anhang I Artikel 1 und 2 Ziffern 1, 2, 5–11, 

13 ausgenommen sind die Geräte nach Artikel 2 Absätze 2 und 3 der Ver-
ordnung (EU) 2019/1781.  

1.3 Es gelten die Begriffsbestimmungen nach Artikel 3 der Verordnung (EU) 
2019/1781. 

2 Anforderungen an das Inverkehrbringen und Abgeben 
2.1 Motoren nach Ziffer 1 dürfen in Verkehr gebracht und abgegeben werden, 

wenn sie die Anforderungen nach Artikel 4 und Anhang I Ziffer 1 Buchsta-
be a der Verordnung (EU) 2019/1781 erfüllen. 

2.2 Frequenzumrichter nach Ziffer 1 dürfen in Verkehr gebracht und abgegeben 
werden, wenn sie die Anforderungen nach Artikel 4 und Anhang I Ziffer 3 
der Verordnung (EU) 2019/1781 erfüllen. 

2.2 Ab 1. Juli 2023 sind für Motoren zusätzlich die Anforderungen nach Anhang 
I Ziffer 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2019/1781 zu erfüllen. 

3 Konformitätsbewertungsverfahren 
3.1 Im Rahmen der Konformitätsbewertung werden die energieverbrauchsrele-

vanten Eigenschaften der Motoren und Frequenzumrichter nach Ziffer 1 an-
hand der Vorgaben und Methoden nach den Anhängen I und II der Verord-
nung (EU) 2019/1781 gemessen und berechnet; die technischen Unterlagen 
müssen die Ergebnisse der Messungen und Berechnungen enthalten. 

  

140 Fassung gemäss Ziff. II Abs. 2 der V vom 22. April 2020, in Kraft seit 1. Juli 2021  
(AS 2020 1415). 

141 Verordnung (EU) 2019/1781 der Kommission vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von 
Ökodesign-Anforderungen an Elektromotoren und Drehzahlregelungen gemäss der Richt-
linie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 641/2009 im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung von externen Nassläufer-Umwälzpumpen und in Produkte in-
tegrierten Nassläufer-Umwälzpumpen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
640/2009 der Kommission, ABl. L 272 vom 25.10.2019, S. 74. 
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3.2 Im Rahmen der Konformitätsüberprüfung testet die Kontrollstelle einen 
Motor oder Frequenzumrichter anhand der Vorgaben und Methoden nach 
Ziffer 3.1; die Messwerte müssen die Anforderungen nach Anhang III Zif-
fer 2 der Verordnung (EU) 2019/1781 erfüllen. 

4 Angabe des Energieverbrauchs  
  Die Angabe der energieverbrauchsrelevanten Eigenschaften und weiterer 

Produktinformationen ist nach Anhang I Ziffern 2 und 4 der Verordnung 
(EU) 2019/1781 vorzunehmen. 

5 Übergangsbestimmung  
5.1 Motoren und Frequenzumrichter, welche die geltenden Anforderungen nicht 

erfüllen, dürfen nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Sie dürfen längstens 
bis zum 30. Juni 2022 abgegeben werden. 

5.2 Motoren, welche die ab 1. Juli 2023 geltenden Anforderungen nicht erfüllen, 
dürfen ab diesem Datum nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Sie dürfen 
längstens bis zum 30. Juni 2024 abgegeben werden. 
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